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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Ortschaftsrat Bitterfeld 

 

Beschlussantrag Nr. : 118-2022 

  
 

   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 

Einreicher: CDU-Fraktion und Gemeinsame Fraktion im Ortschaftsrat 
Bitterfel  Bitterfeld 

Verantwortlich für die Umsetzung: Ortsbürgermeister 
Budget/Produkt:  

 
 
 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ortschaftsrat Bitterfeld 22.06.2022    

    
 
 

Beschlussgegenstand: 
Neugestaltung des Vorplatzes der Stadtinformation am Rathaus Bitterfeld in der Walther-Rathenau-Straße 
im Ortsteil Stadt Bitterfeld in der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

Antragsinhalt: 
 
Der Ortschaftsrat Bitterfeld beauftragt den Ortsbürgermeister, einen Beschlussantrag mit folgendem 
Antragsinhalt in den Stadtrat einzubringen:  
 
 
Antragsinhalt:  
 
Der Oberbürgermeister der Stadt Bitterfeld-Wolfen wird beauftragt, die Neugestaltung des Vorplatzes der 
Stadtinformation am Rathaus im Ortsteil Stadt Bitterfeld in der Stadt Bitterfeld-Wolfen zu veranlassen.  
 
  
 

Begründung: 
 
Die Stadtinformation, die sich zwischen dem Historischen Rathaus und dem Rathaus-Neubau in der Walther-
Rathenau-Straße im Ortsteil Stadt Bitterfeld in der Stadt Bitterfeld-Wolfen befindet, ist als ein erster und 
wichtiger Anlaufpunkt für die Gäste und Besucher unserer Stadt zu betrachten. Nicht nur die Einrichtung 
selbst sollte zu diesem Zweck einladend und informativ gestaltet werden, auch der Platz vor der 
Stadtinformation benötigt eine entsprechende Gestaltung, die den Gästen und Besuchern unserer Stadt einen 
herzlichen Willkommensgruß bieten kann. Hier sollten Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen installiert und 
Bäume, die mit ihrem Grün einen wichtigen ökologischen Aspekt bedienen, gepflanzt werden. So könnte 
eine Neugestaltung des Vorplatzes der Stadtinformation auch einen kleinen Beitrag zur Innenstadtbelebung 
leisten.  
  
 

 
07.06.2022 



  Seite 2 von 2 

 

Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 
 
KVG LSA 
  
 

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer-Jahr)? keine  

 

Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?   keine 

b) aufzuheben? keine 

(Beschlussnummer-Jahr)? 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

 
wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 
 
 
 
  
 
 
Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich: kann vom Einreicher nicht beziffert werden 

a) Untersachkonten:       

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):       

c) Betrag in € einmalig:       

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:       

  
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin/des Einreichers zur 
Vorlagennummer: 118-2022 
 

Anlagen: 
keine 
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